
DWS-Schriftenreihe - Schriften des Deutschen wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater e.V.

Handbuch zur Lohnsteuer 2016: LSt 2016

Bearbeitet von
Deutsches wissenschaftliches Institut der Steuerberater e.V.

1. Auflage 2016. Buch mit CD-ROM. XXVII, 1156 S. Mit CD-ROM Lohnsteuer 2016 mit Einkommensteuer
und Sozialversicherung 2016. Berechnungsprogramm. In Leinen

ISBN 978 3 406 68583 5
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Gewicht: 985 g

Steuern > Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer

Zu Inhalts- und Sachverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/Handbuch-Lohnsteuer-2016-LSt-2016/productview.aspx?product=15516358&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_15516358&campaign=pdf/15516358
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=28071
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/Handbuch-Lohnsteuer-2016-LSt-2016-9783406685835_2204201606151253_ihv.pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/sachverzeichnis/Handbuch-Lohnsteuer-2016-LSt-2016-9783406685835_2204201606151369_rg.pdf


des Einkommensteuergesetzes §§ 42g, 43 LSt 

 139 

  
Druckerei C. H . Beck 

StVA-Handbuch: Lohnsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Medien mit Zukunft

Druckreif, 18.03.2016    

und auf Verlangen die etwa in ihrem Besitz befindlichen Bescheinigungen für den Lohnsteuer-
abzug sowie die Belege über bereits entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. 3Dies gilt auch für Per-
sonen, bei denen es streitig ist, ob sie Arbeitnehmer des Arbeitgebers sind oder waren. 

(3) 1 In den Fällen des § 38 Absatz 3 a ist für die Außenprüfung das Betriebsstättenfinanzamt 
des Dritten zuständig; § 195 Satz 2 der Abgabenordnung bleibt unberührt. 2Die Außenprüfung 
ist auch beim Arbeitgeber zulässig; dessen Mitwirkungspflichten bleiben neben den Pflichten des 
Dritten bestehen. 

(4) Auf Verlangen des Arbeitgebers können die Außenprüfung und die Prüfung durch die 
Träger der Rentenversicherung (§ 28 p des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) zur gleichen Zeit 
durchgeführt werden. 

 
§ 42 g1 Lohnsteuer-Nachschau 

(1) 1Die Lohnsteuer-Nachschau dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einbehal-
tung und Abführung der Lohnsteuer. 2Sie ist ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Aufklä-
rung steuererheblicher Sachverhalte. 

(2) 1Eine Lohnsteuer-Nachschau findet während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten 
statt. 2Dazu können die mit der Nachschau Beauftragten ohne vorherige Ankündigung und 
außerhalb einer Lohnsteuer-Außenprüfung Grundstücke und Räume von Personen, die eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausüben, betreten. 3Wohnräume dürfen gegen den Wil-
len des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung betreten werden. 

(3) 1Die von der Lohnsteuer-Nachschau betroffenen Personen haben dem mit der Nach-
schau Beauftragten auf Verlangen Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, Bücher, Ge-
schäftspapiere und andere Urkunden über die der Lohnsteuer-Nachschau unterliegenden Sach-
verhalte vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Feststellung einer steuerlichen 
Erheblichkeit zweckdienlich ist. 2§ 42 f Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. 

(4) 1Wenn die bei der Lohnsteuer-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu Anlass geben, 
kann ohne vorherige Prüfungsanordnung (§ 196 der Abgabenordnung) zu einer Lohnsteuer-
Außenprüfung nach § 42 f übergegangen werden. 2Auf den Übergang zur Außenprüfung wird 
schriftlich hingewiesen. 

(5) Werden anlässlich einer Lohnsteuer-Nachschau Verhältnisse festgestellt, die für die Festset-
zung und Erhebung anderer Steuern erheblich sein können, so ist die Auswertung der Feststel-
lungen insoweit zulässig, als ihre Kenntnis für die Besteuerung der in Absatz 2 genannten Perso-
nen oder anderer Personen von Bedeutung sein kann. 

 
 

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer)  
§§ 42g, 43 

§ 43 Kapitalerträge mit Steuerabzug 
(1)2 1Bei den folgenden inländischen und in den Fällen der Nummern 6, 7 Buchstabe a und 

Nummern 8 bis 12 sowie Satz 2 auch ausländischen Kapitalerträgen wird die Einkommensteuer 
durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben: 
11.3 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, soweit diese nicht nachfolgend in 

Nummer 1 a gesondert genannt sind, und Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 2. 2Entsprechendes gilt für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a und Nummer 2 Satz 2;  

11 a.3 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 aus Aktien und Genussscheinen, 
die entweder gemäß § 5 des Depotgesetzes zur Sammelverwahrung durch eine Wertpapier-
sammelbank zugelassen sind und dieser zur Sammelverwahrung im Inland anvertraut wur-
den, bei denen eine Sonderverwahrung gemäß § 2 Satz 1 des Depotgesetzes erfolgt oder bei 
denen die Erträge gegen Aushändigung der Dividendenscheine oder sonstigen Erträgnis-
scheine ausgezahlt oder gutgeschrieben werden; 

 2.4 Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen neben der festen Verzinsung ein Recht auf 
Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzinsung, die sich 
nach der Höhe der Gewinnausschüttungen des Schuldners richtet (Gewinnobligationen), 
eingeräumt ist, und Zinsen aus Genussrechten, die nicht in § 20 Absatz 1 Nummer 1 ge-
nannt sind. 2Zu den Gewinnobligationen gehören nicht solche Teilschuldverschreibungen, 
bei denen der Zinsfuß nur vorübergehend herabgesetzt und gleichzeitig eine von dem  
jeweiligen Gewinnergebnis des Unternehmens abhängige Zusatzverzinsung bis zur Höhe 
des ursprünglichen Zinsfußes festgelegt worden ist. 3Zu den Kapitalerträgen im Sinne des 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 42 g eingef. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
2 § 43 Abs. 1 Sätze 5 und 6 neu gef. durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
3 § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 neu gef. und Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a eingef. durch OGAW-IV-UmsG v. 22. 6. 2011 

(BGBl. I S. 1126). Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a geänd. durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
4 § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 angef. durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
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Satzes 1 gehören nicht die Bundesbankgenussrechte im Sinne des § 3 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Liquidation der Deutschen Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7620-6, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch das Gesetz vom 17. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3123) geändert wor-
den ist. 4Beim Steuerabzug auf Kapitalerträge sind die für den Steuerabzug nach Num-
mer 1 a geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, wenn 

 a) die Teilschuldverschreibungen und Genussrechte gemäß § 5 des Depotgesetzes zur Sam-
melverwahrung durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen sind und dieser zur Sam-
melverwahrung im Inland anvertraut wurden, 

 b) die Teilschuldverschreibungen und Genussrechte gemäß § 2 Satz 1 des Depotgesetzes 
gesondert aufbewahrt werden oder 

 c) die Erträge der Teilschuldverschreibungen und Genussrechte gegen Aushändigung der 
Erträgnisscheine ausgezahlt oder gutgeschrieben werden; 

 3. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 4; 
 4.1 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 bis 6; § 20 Absatz 1 Num-

mer 6 Satz 2 und 3 in der am 1. Januar 2008 anzuwendenden Fassung bleiben für Zwecke 
der Kapitalertragsteuer unberücksichtigt. 2Der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist in den 
Fällen des § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 4 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung 
nur vorzunehmen, wenn das Versicherungsunternehmen auf Grund einer Mitteilung des Fi-
nanzamts weiß oder infolge der Verletzung eigener Anzeigeverpflichtungen nicht weiß, dass 
die Kapitalerträge nach dieser Vorschrift zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören; 

 5. (weggefallen)  
 6.2 ausländischen Kapitalerträgen im Sinne der Nummern 1 und 1 a; 
 7.3 Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7, außer bei Kapitalerträgen im Sinne 

der Nummer 2, wenn 
 a) es sich um Zinsen aus Anleihen und Forderungen handelt, die in ein öffentliches Schuld-

buch oder in ein ausländisches Register eingetragen oder über die Sammelurkunden im 
Sinne des § 9 a des Depotgesetzes oder Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind; 

 b) der Schuldner der nicht in Buchstabe a genannten Kapitalerträge ein inländisches Kredit-
institut oder ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des Gesetzes über das 
Kreditwesen ist. 2Kreditinstitut in diesem Sinne ist auch die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau, eine Bausparkasse, ein Versicherungsunternehmen für Erträge aus Kapitalanlagen, 
die mit Einlagegeschäften bei Kreditinstituten vergleichbar sind, die Deutsche Postbank 
AG, die Deutsche Bundesbank bei Geschäften mit jedermann einschließlich ihrer Be-
triebsangehörigen im Sinne der §§ 22 und 25 des Gesetzes über die Deutsche Bundes-
bank und eine inländische Zweigstelle oder Zweigniederlassung eines ausländischen Un-
ternehmens im Sinne der §§ 53 und 53 b des Gesetzes über das Kreditwesen, nicht aber 
eine ausländische Zweigstelle eines inländischen Kreditinstituts oder eines inländischen 
Finanzdienstleistungsinstituts. 3Die inländische Zweigstelle oder Zweigniederlassung gilt 
anstelle des ausländischen Unternehmens als Schuldner der Kapitalerträge; § 43 

 7 a. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 9; 
 7 b. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a; 
 7 c. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b; 
 8. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 11; 
 9. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 und 2; 
10. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 7; 
11. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3; 
12. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8. 
2Dem Steuerabzug unterliegen auch Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 3, die neben den 
in den Nummern 1 bis 12 bezeichneten Kapitalerträgen oder an deren Stelle gewährt werden. 
3Der Steuerabzug ist ungeachtet des § 3 Nummer 40 und des § 8 b des Körperschaftsteuerge-
setzes vorzunehmen. 4Für Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs gilt die Übertragung eines von 
einer auszahlenden Stelle verwahrten oder verwalteten Wirtschaftguts im Sinne des § 20 Ab-
satz 2 auf einen anderen Gläubiger als Veräußerung des Wirtschaftguts. 5Satz 4 gilt nicht, wenn 
der Steuerpflichtige der auszahlenden Stelle unter Benennung der in Satz 6 Nummer 4 bis 6 
bezeichneten Daten mitteilt, dass es sich um eine unentgeltliche Übertragung handelt. 6Die 
auszahlende Stelle hat in den Fällen des Satzes 5 folgende Daten dem für sie zuständigen  
Betriebsstättenfinanzamt bis zum 31. Mai des jeweiligen Folgejahres nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz auf elektronischem Weg nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung mitzuteilen: 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 geänd. durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
2 § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Verweis geänd. durch OGAW-IV-UmsG v. 22. 6. 2011 (BGBl. I S. 1126). 
3 § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst. b Sätze 2 und 3 geänd. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I 

S. 1266). 
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1. Bezeichnung der auszahlenden Stelle, 
2. das zuständige Betriebsstättenfinanzamt, 
3. das übertragene Wirtschaftsgut, den Übertragungszeitpunkt, den Wert zum Übertragungs-

zeitpunkt und die Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts, 
4. Name, Geburtsdatum, Anschrift und Identifikationsnummer des Übertragenden, 
5. Name, Geburtsdatum, Anschrift und Identifikationsnummer des Empfängers sowie die Be-

zeichnung des Kreditinstituts, der Nummer des Depots, des Kontos oder des Schuldbuchkon-
tos, 

6. soweit bekannt, das persönliche Verhältnis (Verwandtschaftsverhältnis, Ehe, Lebenspartner-
schaft) zwischen Übertragendem und Empfänger. 
(1 a)1 (aufgehoben) 
(2)2 1Der Steuerabzug ist außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 a und 7 c 

nicht vorzunehmen, wenn Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge (Schuldner) oder die 
auszahlende Stelle im Zeitpunkt des Zufließens dieselbe Person sind. 2Der Steuerabzug ist  
außerdem nicht vorzunehmen, wenn in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6, 7 und 8 
bis 12 Gläubiger der Kapitalerträge ein inländisches Kreditinstitut oder inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b oder eine inländische Kapi-
talverwaltungsgesellschaft ist. 3Bei Kapitalerträgen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6 
und 8 bis 12 ist ebenfalls kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn 
1. eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, 

die nicht unter Satz 2 oder § 44 a Absatz 4 Satz 1 fällt, Gläubigerin der Kapitalerträge ist, oder  
2. die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und der Gläubiger der 

Kapitalerträge dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Muster 
erklärt; dies gilt entsprechend für Kapitalerträge aus Options- und Termingeschäften im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 8 und 11, wenn sie zu den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung gehören. 

4 Im Fall des § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes ist Satz 3 Nummer 1 
nur anzuwenden, wenn die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse durch eine 
Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamts ihre Zugehörigkeit zu dieser Gruppe von Steu-
erpflichtigen nachweist. 5Die Bescheinigung ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs auszustellen. 
6Die Fälle des Satzes 3 Nummer 2 hat die auszahlende Stelle gesondert aufzuzeichnen und die 
Erklärung der Zugehörigkeit der Kapitalerträge zu den Betriebseinnahmen oder zu den Einnah-
men aus Vermietung und Verpachtung sechs Jahre aufzubewahren; die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die Freistellung letztmalig berücksichtigt wird. 7Die auszah-
lende Stelle hat in den Fällen des Satzes 3 Nummer 2 daneben die Konto- oder Depotbezeichnung 
oder die sonstige Kennzeichnung des Geschäftsvorgangs, Vor- und Zunamen des Gläubigers sowie 
die Identifikationsnummer nach § 139 b der Abgabenordnung bzw. bei Personenmehrheit den 
Firmennamen und die zugehörige Steuernummer nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu 
speichern und durch Datenfernübertragung zu übermitteln. 8Das Bundesministerium der Finan-
zen wird den Empfänger der Datenlieferungen sowie den Zeitpunkt der erstmaligen Übermitt-
lung durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben mitteilen. 

(3)3 1Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 sowie Nummer 1 a bis 
4 sind inländische, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat; 
Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 sind auch dann inländische, wenn der 
Schuldner eine Niederlassung im Sinne der §§ 61, 65 oder des § 68 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes im Inland hat. 2Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 sind 
inländische, wenn der Schuldner der veräußerten Ansprüche die Voraussetzungen des Satzes 1 
erfüllt. 3Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 sind inländische, wenn 
der Emittent der Aktien Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat. 4Kapitalerträge im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6 sind ausländische, wenn weder die Voraussetzungen nach Satz 1 
noch nach Satz 2 vorliegen. 

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger zu 
den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit 
oder aus Vermietung und Verpachtung gehören. 

(5)4 1Für Kapitalerträge im Sinne des § 20, soweit sie der Kapitalertragsteuer unterlegen ha-
ben, ist die Einkommensteuer mit dem Steuerabzug abgegolten; die Abgeltungswirkung des 
Steuerabzugs tritt nicht ein, wenn der Gläubiger nach § 44 Absatz 1 Satz 8 und 9 und Absatz 5 in 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 43 Abs. 1 a aufgeh. mWv 1. 1. 2009 durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
2 § 43 Abs. 2 Sätze 3 und 6 geänd. mWv 1. 1. 2009 durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). Abs. 2 Satz 1 Verweis ge-

änd. durch OGAW-IV-UmsG v. 22. 6. 2011 (BGBl. I S. 1126); Satz 2 Bezeichnung geänd. durch AIFM-StAnpG v. 18. 12. 
2013 (BGBl. I S. 4318). 

3 § 43 Abs. 3 Satz 1 Verweis geänd. durch OGAW-IV-UmsG v. 22. 6. 2011 (BGBl. I S. 1126) und mWv 1. 1. 2016 
durch G v. 1. 4. 2015 (BGBl. I S. 434). 

4 § 43 Abs. 5 Satz 1 geänd. und Satz 4 angef. mWv 1. 1. 2009 durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
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Anspruch genommen werden kann. 2Dies gilt nicht in Fällen des § 32 d Absatz 2 und für Kapi-
talerträge, die zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selb-
ständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören. 3Auf Antrag des Gläubigers 
werden Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 in die besondere Besteuerung von Kapitalerträgen 
nach § 32 d einbezogen. 4Eine vorläufige Festsetzung der Einkommensteuer im Sinne des § 165 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 der Abgabenordnung umfasst auch Einkünfte im Sinne des Sat-
zes 1, für die der Antrag nach Satz 3 nicht gestellt worden ist. 

 
§ 43 a Bemessung der Kapitalertragsteuer 

(1) 1Die Kapitalertragsteuer beträgt§ 43a 
 1. in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 6 bis 7 a und 8 bis 12 sowie Satz 2: 
  25 Prozent des Kapitalertrags; 
2.  in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 b und 7 c: 
  15 Prozent des Kapitalertrags. 
2 Im Fall einer Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Kapitalertragsteuer um 25 Prozent der  
auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer. 3§ 32 d Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt entspre-
chend. 

(2)1 1Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapitalerträge ohne jeden Abzug. 2 In den 
Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 bis 12 bemisst sich der Steuerabzug nach § 20 Ab-
satz 4 und 4 a, wenn die Wirtschaftsgüter von der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle erwor-
ben oder veräußert und seitdem verwahrt oder verwaltet worden sind. 3Überträgt der Steuer-
pflichtige die Wirtschaftsgüter auf ein anderes Depot, hat die abgebende inländische auszahlende 
Stelle der übernehmenden inländischen auszahlenden Stelle die Anschaffungsdaten mitzuteilen. 
4Satz 3 gilt in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 5 entsprechend. 5Handelt es sich bei der ab-
gebenden auszahlenden Stelle um ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens vom 3. Januar 1994 (ABl. EG Nr. L 1 S. 3) in der jeweils geltenden Fassung 
oder in einem anderen Vertragsstaat nach Artikel 17 Absatz 2 Ziffer i der Richtlinie 2003/48/ 
EG vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (ABl. EU Nr. L 157 S. 38), 
kann der Steuerpflichtige den Nachweis nur durch eine Bescheinigung des ausländischen Insti-
tuts führen; dies gilt entsprechend für eine in diesem Gebiet belegene Zweigstelle eines inländi-
schen Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts. 6 In allen anderen Fällen ist ein Nach-
weis der Anschaffungsdaten nicht zulässig. 7Sind die Anschaffungsdaten nicht nachgewiesen, 
bemisst sich der Steuerabzug nach 30 Prozent der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlö-
sung der Wirtschaftsgüter. 8 In den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 4 gelten der Börsenpreis zum 
Zeitpunkt der Übertragung zuzüglich Stückzinsen als Einnahmen aus der Veräußerung und die 
mit dem Depotübertrag verbundenen Kosten als Veräußerungskosten im Sinne des § 20 Ab-
satz 4 Satz 1. 9Zur Ermittlung des Börsenpreises ist der niedrigste am Vortag der Übertragung 
im regulierten Markt notierte Kurs anzusetzen; liegt am Vortag eine Notierung nicht vor, so 
werden die Wirtschaftsgüter mit dem letzten innerhalb von 30 Tagen vor dem Übertragungstag 
im regulierten Markt notierten Kurs angesetzt; Entsprechendes gilt für Wertpapiere, die im In-
land in den Freiverkehr einbezogen sind oder in einem anderen Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne des Artikels 1 Nummer 13 der 
Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen (ABl. EG 
Nr. L 141 S. 27) zugelassen sind. ALiegt ein Börsenpreis nicht vor, bemisst sich die Steuer nach 
30 Prozent der Anschaffungskosten. BDie übernehmende auszahlende Stelle hat als Anschaf-
fungskosten den von der abgebenden Stelle angesetzten Börsenpreis anzusetzen und die bei der 
Übertragung als Einnahmen aus der Veräußerung angesetzten Stückzinsen nach Absatz 3 zu 
berücksichtigen. CSatz 9 gilt entsprechend. DLiegt ein Börsenpreis nicht vor, bemisst sich der 
Steuerabzug nach 30 Prozent der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Wirt-
schaftsgüter. EHat die auszahlende Stelle die Wirtschaftsgüter vor dem 1. Januar 1994 erworben 
oder veräußert und seitdem verwahrt oder verwaltet, kann sie den Steuerabzug nach 30 Prozent 
der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Wertpapiere und Kapitalforderungen 
bemessen. FAbweichend von den Sätzen 2 bis 14 bemisst sich der Steuerabzug bei Kapitalerträ-
gen aus nicht für einen marktmäßigen Handel bestimmten schuldbuchfähigen Wertpapieren des 
Bundes und der Länder oder bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
Buchstabe b aus nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieften Kapitalforde-
rungen nach dem vollen Kapitalertrag ohne jeden Abzug. 

(3)2 1Die auszahlende Stelle hat ausländische Steuern auf Kapitalerträge nach Maßgabe des 
§ 32 d Absatz 5 zu berücksichtigen. 2Sie hat unter Berücksichtigung des § 20 Absatz 6 Satz 4 
im Kalenderjahr negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter Stückzinsen bis zur Höhe der 
positiven Kapitalerträge auszugleichen; liegt ein gemeinsamer Freistellungsauftrag im Sinne des 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 43 a Abs. 2 Satz 5 geänd. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
2 § 43 a Abs. 3 Satz 7 eingef. (bish. Satz 7 wird Satz 8) durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). Abs. 3 Satz 2 Verweis 

angepasst mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
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§ 44 a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 9 Satz 2 vor, erfolgt ein ge-
meinsamer Ausgleich. 3Der nicht ausgeglichene Verlust ist auf das nächste Kalenderjahr zu 
übertragen. 4Auf Verlangen des Gläubigers der Kapitalerträge hat sie über die Höhe eines nicht 
ausgeglichenen Verlusts eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu erteilen; 
der Verlustübertrag entfällt in diesem Fall. 5Der unwiderrufliche Antrag auf Erteilung der Be-
scheinigung muss bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres der auszahlenden Stelle zugehen. 
6Überträgt der Gläubiger der Kapitalerträge seine im Depot befindlichen Wirtschaftsgüter voll-
ständig auf ein anderes Depot, hat die abgebende auszahlende Stelle der übernehmenden aus-
zahlenden Stelle auf Verlangen des Gläubigers der Kapitalerträge die Höhe des nicht ausge- 
glichenen Verlusts mitzuteilen; eine Bescheinigung nach Satz 4 darf in diesem Fall nicht erteilt 
werden. 7Erfährt die auszahlende Stelle nach Ablauf des Kalenderjahres von der Veränderung 
einer Bemessungsgrundlage oder einer zu erhebenden Kapitalertragsteuer, hat sie die entspre-
chende Korrektur erst zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme vorzunehmen; § 44 Absatz 5 bleibt 
unberührt. 8Die vorstehenden Sätze gelten nicht in den Fällen des § 20 Absatz 8 und des § 44 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sowie bei Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen. 

(4) 1Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für die das Bundesschuldbuch führende Stelle 
oder eine Landesschuldenverwaltung als auszahlende Stelle. 2Werden die Wertpapiere oder For-
derungen von einem Kreditinstitut oder einem Finanzdienstleistungsinstitut mit der Maßgabe 
der Verwahrung und Verwaltung durch die das Bundesschuldbuch führende Stelle oder eine 
Landesschuldenverwaltung erworben, hat das Kreditinstitut oder das Finanzdienstleistungsinstitut 
der das Bundesschuldbuch führenden Stelle oder einer Landesschuldenverwaltung zusammen 
mit den im Schuldbuch einzutragenden Wertpapieren und Forderungen den Erwerbszeitpunkt 
und die Anschaffungsdaten sowie in Fällen des Absatzes 2 den Erwerbspreis der für einen 
marktmäßigen Handel bestimmten schuldbuchfähigen Wertpapiere des Bundes oder der Länder 
und außerdem mitzuteilen, dass es diese Wertpapiere und Forderungen erworben oder veräußert 
und seitdem verwahrt oder verwaltet hat. 

§ 43b  
§ 43 b1 Bemessung der Kapitalertragsteuer bei bestimmten Gesellschaften 

(1) 1Auf Antrag wird die Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 1, die einer Muttergesellschaft, die weder ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung im In-
land hat, oder einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegenen Betriebs-
stätte dieser Muttergesellschaft, aus Ausschüttungen einer Tochtergesellschaft zufließen, nicht 
erhoben. 2Satz 1 gilt auch für Ausschüttungen einer Tochtergesellschaft, die einer in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegenen Betriebsstätte einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Muttergesellschaft zufließen. 3Ein Zufluss an die Betriebsstätte liegt nur vor, wenn 
die Beteiligung an der Tochtergesellschaft tatsächlich zu dem Betriebsvermögen der Betriebsstätte 
gehört. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 
die anlässlich der Liquidation oder Umwandlung einer Tochtergesellschaft zufließen.  

(2)2 1Muttergesellschaft im Sinne des Absatzes 1 ist jede Gesellschaft, die 
1. die in der Anlage 23 zu diesem Gesetz bezeichneten Voraussetzungen erfüllt und 
2. nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30. Novem-

ber 2011 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschie-
dener Mitgliedstaaten (ABl. L 345 vom 29. 12. 2011, S. 8), die zuletzt durch die Richtlinie 
2014/86/EU (ABl. L 219 vom 25. 7. 2014, S. 40) geändert worden ist, zum Zeitpunkt der 
Entstehung der Kapitalertragsteuer gemäß § 44 Absatz 1 Satz 2 nachweislich mindestens zu 
10 Prozent unmittelbar am Kapital der Tochtergesellschaft beteiligt ist (Mindestbeteiligung).  

2 Ist die Mindestbeteiligung zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt, ist der Zeitpunkt des Gewinn-
verteilungsbeschlusses maßgeblich. 3Tochtergesellschaft im Sinne des Absatzes 1 sowie des  
Satzes 1 ist jede unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschaft, die die in der Anlage 23 zu diesem 
Gesetz und in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2011/96 EU bezeichneten Voraus-
setzungen erfüllt. 4Weitere Voraussetzung ist, dass die Beteiligung nachweislich ununterbrochen 
zwölf Monate besteht. 5Wird dieser Beteiligungszeitraum nach dem Zeitpunkt der Entstehung 
der Kapitalertragsteuer gemäß § 44 Absatz 1 Satz 2 vollendet, ist die einbehaltene und abgeführ-
te Kapitalertragsteuer nach § 50 d Absatz 1 zu erstatten; das Freistellungsverfahren nach § 50 d 
Absatz 2 ist ausgeschlossen. 

(2 a) Betriebsstätte im Sinne der Absätze 1 und 2 ist eine feste Geschäftseinrichtung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, durch die die Tätigkeit der Muttergesellschaft 
ganz oder teilweise ausgeübt wird, wenn das Besteuerungsrecht für die Gewinne dieser Ge-
schäftseinrichtung nach dem jeweils geltenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
_______________________________________________________________________________________ 

1 Zur Anwendung von § 43 b siehe § 52 Abs. 55 a Satz 2 a. F.: „§ 43 b und die Anlage 2 (zu § 43 b) in der am 1. Juli 2013 
geltenden Fassung sind erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2013 zufließen.“ 

2 § 43 b Abs. 2 Satz 3 geänd. mWv 1. 1. 2012 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809); Abs. 1 Satz 1 
neu gef. durch StÄndG 2015 v. 2. 11. 2015 (BGBl. I S. 1834); zur erstmaligen Anwendung auf Ausschüttungen, die nach 
dem 31. 12. 2015 zufließen siehe § 52 Abs. 42 a. 

3 Abgedruckt in Aktuelle Steuertexte 2016 (Verlag C. H. Beck). 
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rung dem Staat, in dem sie gelegen ist, zugewiesen wird und diese Gewinne in diesem Staat der 
Besteuerung unterliegen. 

(3)1 (aufgehoben) 
 

§ 44 Entrichtung der Kapitalertragsteuer  § 44  
(1)2 1Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

bis 7 b und 8 bis 12 sowie Satz 2 der Gläubiger der Kapitalerträge. 2Die Kapitalertragsteuer 
entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen. 3 In diesem 
Zeitpunkt haben in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 bis 4 sowie 7 a und 7 b 
der Schuldner der Kapitalerträge, jedoch in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Satz 2 die für den Verkäufer der Wertpapiere den Verkaufsauftrag ausführende Stelle im Sinne 
des Satzes 4 Nummer 1, und in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a, 6, 7 und 8 bis 
12 sowie Satz 2 die die Kapitalerträge auszahlende Stelle den Steuerabzug unter Beachtung der 
im Bundessteuerblatt veröffentlichten Auslegungsvorschriften der Finanzverwaltung für Rech-
nung des Gläubigers der Kapitalerträge vorzunehmen. 4Die die Kapitalerträge auszahlende Stel-
le ist 
 1. in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 7 Buchstabe a und Nummer 8 bis 12 so-

wie Satz 2  
1.  a) das inländische Kreditinstitut oder das inländische Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne 

des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b, das inländische Wertpapierhandelsunter-
nehmen oder die inländische Wertpapierhandelsbank,  
aa)3 das die Teilschuldverschreibungen, die Anteile an einer Sammelschuldbuchforderung, 

die Wertrechte, die Zinsscheine oder sonstigen Wirtschaftsgüter verwahrt oder verwal-
tet oder deren Veräußerung durchführt und die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt oder in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 und 11 die Kapitaler-
träge auszahlt oder gutschreibt, 

 bb) das die Kapitalerträge gegen Aushändigung der Zinsscheine oder der Teilschuldver-
schreibungen einem anderen als einem ausländischen Kreditinstitut oder einem auslän-
dischen Finanzdienstleistungsinstitut auszahlt oder gutschreibt; 

 b) der Schuldner der Kapitalerträge in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buch- 
stabe a und Nummer 10 unter den Voraussetzungen des Buchstabens a, wenn kein inländi-
sches Kreditinstitut oder kein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut die die Kapitaler- 
träge auszahlende Stelle ist; 

 2. in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b das inländische Kreditinstitut 
oder das inländische Finanzdienstleistungsinstitut, das die Kapitalerträge als Schuldner auszahlt 
oder gutschreibt; 

3.4 in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a 
 a) das inländische Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des § 43 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b, das inländische Wertpapierhandelsunternehmen oder die 
inländische Wertpapierhandelsbank, welche die Anteile verwahrt oder verwaltet und die 
Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge gegen Aushändigung der 
Dividendenscheine auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge an eine ausländische 
Stelle auszahlt, 

 b) die Wertpapiersammelbank, der die Anteile zur Sammelverwaltung anvertraut wurden, 
wenn sie die Kapitalerträge an eine ausländische Stelle auszahlt, 

 c) der Schuldner der Kapitalerträge, soweit die Wertpapiersammelbank, der die Anteile zur 
Sammelverwahrung anvertraut wurden, keine Dividendenregulierung vornimmt; die 
Wertpapiersammelbank hat dem Schuldner der Kapitalerträge den Umfang der Bestände 
ohne Dividendenregulierung mitzuteilen. 

5 4Die innerhalb eines Kalendermonats einbehaltene Steuer ist jeweils bis zum zehnten des fol-
genden Monats an das Finanzamt abzuführen, das für die Besteuerung 
 1. des Schuldners der Kapitalerträge, 
 2. der den Verkaufsauftrag ausführenden Stelle oder 
 3. der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle 
nach dem Einkommen zuständig ist; bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 ist die einbehaltene Steuer in dem Zeitpunkt abzuführen, in dem die Kapitalerträge 
dem Gläubiger zufließen. 6Dabei ist die Kapitalertragsteuer, die zu demselben Zeitpunkt abzu-
führen ist, jeweils auf den nächsten vollen Eurobetrag abzurunden. 7Wenn Kapitalerträge ganz 
oder teilweise nicht in Geld bestehen (§ 8 Absatz 2) und der in Geld geleistete Kapitalertrag 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 43 b Abs. 3 aufgeh. durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
2 § 44 Abs. 1 Satz 3 geänd. durch OGAW-IV-UmsG v. 22. 6. 2011 (BGBl. I S. 1126) und durch StÄndG 2015 v. 2. 11. 

2015 (BGBl. I S. 1834) mWv 1. 1. 2016. 
3 § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa Zitat geänd. durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
4 § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 angef. und Satz 5 geänd. durch OGAW-IV-UmsG v. 22. 6. 2011 (BGBl. I S. 1126). Abs. 1 Satz 4 

Nr. 3 Buchst. b geänd. und Buchst. c angef. mWv 1. 1. 2015 durch ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
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nicht zur Deckung der Kapitalertragsteuer ausreicht, hat der Gläubiger der Kapitalerträge dem 
zum Steuerabzug Verpflichteten den Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen. 8Soweit der Gläubi-
ger seiner Verpflichtung nicht nachkommt, hat der zum Steuerabzug Verpflichtete dies dem für 
ihn zuständigen Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen. 9Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene 
Kapitalertragsteuer vom Gläubiger der Kapitalerträge nachzufordern. 

(1 a)1 1Werden inländische Aktien über eine ausländische Stelle mit Dividendenberechtigung 
erworben, aber ohne Dividendenanspruch geliefert und leitet die ausländische Stelle auf die 
Erträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 einen einbehaltenen Steuerbetrag im Sin-
ne des § 43 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 an eine inländische Wertpapiersammelbank weiter, ist 
diese zur Abführung der einbehaltenen Steuer verpflichtet. 2Bei Kapitalerträgen im Sinne des 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt Satz 1 entsprechend. 

(2)2 1Gewinnanteile (Dividenden) und andere Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, deren Ausschüttung von einer Körperschaft beschlossen wird, fließen dem 
Gläubiger der Kapitalerträge an dem Tag zu (Absatz 1), der im Beschluss als Tag der Auszahlung 
bestimmt worden ist. 2 Ist die Ausschüttung nur festgesetzt, ohne dass über den Zeitpunkt der 
Auszahlung ein Beschluss gefasst worden ist, so gilt als Zeitpunkt des Zufließens der Tag nach 
der Beschlussfassung; ist durch Gesetz eine abweichende Fälligkeit des Auszahlungsanspruchs 
bestimmt oder lässt das Gesetz eine abweichende Bestimmung der Fälligkeit durch Satzungsrege-
lung zu, gilt als Zeitpunkt des Zufließens der Tag der Fälligkeit. 3Für Kapitalerträge im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 gelten diese Zuflusszeitpunkte entsprechend.  

(3) 1 Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter 
in dem Beteiligungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung keine Vereinbarung getroffen, 
so gilt der Kapitalertrag am Tag nach der Aufstellung der Bilanz oder einer sonstigen Feststel-
lung des Gewinnanteils des stillen Gesellschafters, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf 
des Wirtschaftsjahres, für das der Kapitalertrag ausgeschüttet oder gutgeschrieben werden soll, als 
zugeflossen. 2Bei Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt Satz 1 entsprechend. 

(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge vor dem Zufließen ausdrücklich Stun-
dung des Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner vorübergehend zur Zahlung nicht in der 
Lage ist, so ist der Steuerabzug erst mit Ablauf der Stundungsfrist vorzunehmen. 

(5) 1Die Schuldner der Kapitalerträge, die den Verkaufsauftrag ausführenden Stellen oder die 
die Kapitalerträge auszahlenden Stellen haften für die Kapitalertragsteuer, die sie einzubehalten 
und abzuführen haben, es sei denn, sie weisen nach, dass sie die ihnen auferlegten Pflichten we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 2Der Gläubiger der Kapitalerträge wird nur 
in Anspruch genommen, wenn 
 1. der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausführende Stelle oder die die Kapitalerträge auszah-

lende Stelle die Kapitalerträge nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat, 
 2. der Gläubiger weiß, dass der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausführende Stelle oder die 

die Kapitalerträge auszahlende Stelle die einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmä-
ßig abgeführt hat, und dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt oder 

3. das die Kapitalerträge auszahlende inländische Kreditinstitut oder das inländische Finanz-
dienstleistungsinstitut die Kapitalerträge zu Unrecht ohne Abzug der Kapitalertragsteuer aus-
gezahlt hat. 

3Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapitalerträge, der den Verkaufsauftrag ausfüh-
renden Stelle und der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle bedarf es keines Haftungsbescheids, 
soweit der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausführende Stelle oder die die Kapitalerträge 
auszahlende Stelle die einbehaltene Kapitalertragsteuer richtig angemeldet hat oder soweit sie 
ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Finanzamt oder dem Prüfungsbeamten des Fi-
nanzamts schriftlich anerkennen.  

(6) 1 In den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 c gilt die juristische Person des öffent-
lichen Rechts und die von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse als Gläubiger und der Betrieb gewerblicher Art und der wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb als Schuldner der Kapitalerträge. 2Die Kapitalertragsteuer entsteht, auch so- 
weit sie auf verdeckte Gewinnausschüttungen entfällt, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr vor-
genommen worden sind, im Zeitpunkt der Bilanzerstellung; sie entsteht spätestens acht Monate 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres; in den Fällen des § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b 
Satz 2 am Tag nach der Beschlussfassung über die Verwendung und in den Fällen des § 22 Ab-
satz 43 des Umwandlungssteuergesetzes am Tag nach der Veräußerung. 3Die Kapitalertragsteuer 
entsteht in den Fällen des § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 3 zum Ende des Wirt-
schaftsjahres. 4Die Absätze 1 bis 4 und 5 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 5Der Schuldner 
der Kapitalerträge haftet für die Kapitalertragsteuer, soweit sie auf verdeckte Gewinnausschüttun-
gen und auf Veräußerungen im Sinne des § 22 Absatz 43 des Umwandlungssteuergesetzes entfällt. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 44 Abs. 1 a eingef. durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
2 § 44 Abs. 2 Satz 2 geänd. mWv 1. 1. 2016 durch StÄndG 2015 v. 2. 11. 2015 (BGBl. I S. 1834). 
3 Zur Anwendung siehe § 52 Abs. 44. 
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(7) 1 In den Fällen des § 14 Absatz 3 des Körperschaftsteuergesetzes entsteht die Kapitaler-
tragsteuer in dem Zeitpunkt der Feststellung der Handelsbilanz der Organgesellschaft; sie ent-
steht spätestens acht Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft. 2Die ent-
standene Kapitalertragsteuer ist an dem auf den Entstehungszeitpunkt nachfolgenden Werktag an 
das Finanzamt abzuführen, das für die Besteuerung der Organgesellschaft nach dem Einkommen 
zuständig ist. 3 Im Übrigen sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. 

§ 44a  

§ 44 a Abstandnahme vom Steuerabzug 
(1)1 1Soweit die Kapitalerträge, die einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläu-

biger zufließen, zusammen mit den Kapitalerträgen, für die die Kapitalertragsteuer nach § 44 b 
zu erstatten ist oder nach Absatz 10 kein Steuerabzug vorzunehmen ist, den Sparer-Pauschbetrag 
nach § 20 Absatz 9 nicht übersteigen, ist ein Steuerabzug nicht vorzunehmen bei Kapitalerträ-
gen im Sinne des 
1. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 aus Genussrechten oder 
 2. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 aus Anteilen, die von einer Kapitalgesellschaft ihren 

Arbeitnehmern überlassen worden sind und von ihr, einem von der Kapitalgesellschaft be-
stellten Treuhänder, einem inländischen Kreditinstitut oder einer inländischen Zweignieder-
lassung einer der in § 53b Absatz 1 oder 7 des Kreditwesengesetzes genannten Unternehmen 
verwahrt werden, und  

 3. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2. 
2Den Arbeitnehmern im Sinne des Satzes 1 stehen Arbeitnehmer eines mit der Kapitalgesell-
schaft verbundenen Unternehmens nach § 15 des Aktiengesetzes sowie frühere Arbeitnehmer 
der Kapitalgesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gleich. 3Den von der 
Kapitalgesellschaft überlassenen Anteilen stehen Aktien gleich, die den Arbeitnehmern bei einer 
Kapitalerhöhung auf Grund ihres Bezugsrechts aus den von der Kapitalgesellschaft überlassenen 
Aktien zugeteilt worden sind oder die den Arbeitnehmern auf Grund einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln gehören. 4Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1, 2 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2, die einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläu-
biger zufließen, ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn anzunehmen ist, dass auch für 
Fälle der Günstigerprüfung nach § 32d Absatz 6 keine Steuer entsteht. 

(2)2 1Voraussetzung für die Abstandnahme vom Steuerabzug nach Absatz 1 ist, dass dem nach 
§ 44 Absatz 1 zum Steuerabzug Verpflichteten in den Fällen  
1.2 · 3 des Absatzes 1 Satz 1 ein Freistellungsauftrag des Gläubigers der Kapitalerträge nach amtlich 

vorgeschriebenem Muster oder 
2. des Absatzes 1 Satz 4 eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung des für den Gläubiger zuständi-

gen Wohnsitzfinanzamts  
vorliegt. 2 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist die Bescheinigung unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs auszustellen. 3 Ihre Geltungsdauer darf höchstens drei Jahre betragen und muss am 
Schluss eines Kalenderjahres enden. 4Fordert das Finanzamt die Bescheinigung zurück oder 
erkennt der Gläubiger, dass die Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind, so hat er 
dem Finanzamt die Bescheinigung zurückzugeben. 

(2 a)4 1Ein Freistellungsauftrag kann nur erteilt werden, wenn der Gläubiger der Kapitalerträ-
ge seine Identifikationsnummer (§ 139 b der Abgabenordnung) und bei gemeinsamen Freistel-
lungsaufträgen auch die Identifikationsnummer des Ehegatten mitteilt. 2Ein Freistellungsauftrag 
ist ab dem 1. Januar 2016 unwirksam, wenn der Meldestelle im Sinne des § 45 d Absatz 1 Satz 1 
keine Identifikationsnummer des Gläubigers der Kapitalerträge und bei gemeinsamen Freistel-
lungsaufträgen auch keine des Ehegatten vorliegen. 3Sofern der Meldestelle im Sinne des § 45 d 
Absatz 1 Satz 1 die Identifikationsnummer nicht bereits bekannt ist, kann sie diese beim Bun-
deszentralamt für Steuern abfragen. 4 In der Anfrage dürfen nur die in § 139 b Absatz 3 der 
Abgabenordnung genannten Daten des Gläubigers der Kapitalerträge und bei gemeinsamen 
Freistellungsaufträgen die des Ehegatten angegeben werden, soweit sie der Meldestelle bekannt 
sind. 5Die Anfrage hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
zu erfolgen. 6 Im Übrigen ist § 150 Absatz 6 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 
7Das Bundeszentralamt für Steuern teilt der Meldestelle die Identifikationsnummer mit, sofern 
die übermittelten Daten mit den nach § 139 b Absatz 3 der Abgabenordnung beim Bundeszent-
ralamt für Steuern gespeicherten Daten übereinstimmen. 8Die Meldestelle darf die Identifika-
tionsnummer nur verwenden, soweit dies zur Erfüllung von steuerlichen Pflichten erforderlich 
ist. 
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